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l.l Name und Anschrift der Einrichtung
Kinder- und Jugendwohnheim Leppermilhle
Leppermilhle I

35418 Buseck

I Name und Anschrift des Ortes der Erbrin-
gung des Leistungsangebotes (sofem von I . I
abweichend)

I . AWG I l: Kirschbergstr. 9, 35447 Reis-
kirchen
l0 Plätze

1.2 Träser
1.2.1 Einrichtungsträger

(Name, Anschri ft, Rechtsform) Verein ftir Jugendfürsorge
und Jugendpflege e. V.
Hein-Heckroth-Straße 28

35394 Gießen
1.2.2 bägerart

(öffentl. rechtl., freier, privater Träger) frei gemeinnütziger Verein

1.2.3 TÄgergruppe oder Dachverband
(AWO, Caritas, Diakonie, DPWV, etc.) Diakonisches Werk Hessen-Nassau

1.3 Leistungsart
(Bezeichnung siehe $ 8 Hess. Rahmenver-
einbarung) Außenwohngruppe - vollstationäre Betreu-

ung im Sinne der $$ 35a" 4l SGB VIIL

In Ausnahmefiillen $ 34 SCB VIIL
1.4 Betreuungsform I Leistungsrahmen Vollstationäre therapeutische Außenwohn-

guppe für Jugendliche und junge Erwachse-
ne
Das Angebot beinhaltet eine Betreuung an

365 Tagen mit24 Stunden am Tag; nach
Ubergang in das Appartement eine 24 Stun-
den Rufbereitschaft

Alter
2.1.1 Aufnahmealter 14 -20 Jahre
2.1.2 Betreuungsalter 14 - 23 Jahre, wegen überregionaler Bele-

gung und damit verbundener Unterschiede in
der Finanzierung, ist in diesen Ausnahmeftil-
len eine Betreuung bis zum 27. Lebensjahr
möglich.
Gruppenzusammensetzung bis zu einer Al-
terssoanne von 8 Jahren
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Bedarfslage, aus welcher der Hilfean-
spruch erwächst

Jugendliche und junge Erwachsene mit be-
stehender oder drohender seelischer Behinde-
rung. Im Einzelnen sind dies vor allem Per-
sonen mit psychotischen, neurotischen oder
autistischen Störungen, sowie mit Borderli-
ne-Persönl ichkeitsstörun

2.5 NotwendipeRessourcen
2.5.1 Des jungen Menschen Abklingen der akuten psychischen Sympto-

matik, Krankheitseinsicht, Bereitschaft, Hilfe
anzunehmen und zur Mitwirkung im Rehabi-
litationsprozess, Fähigkeit, einrichtungsex-
terne Angebote wahrzunehmen und sich in
gemeindenahen Strukturen weitestgehend
selbständi g zurechtzufinderl
Verständigungsmöglichkeit in deutscher
Sprache sollte vorhanden sein-

Und seiner Familie o Bereitschaft zur Kooperation z.B. im
Ratrmen von Familiengesprächen

. Ferienbeurlaubung in die Familie mit aus-

reichenden Versorgungsmöglichkeiten
sollte möglich sein

Akute Suchtproblematik (Drogen und Alko-
hol), akute Suizidgefahr, hohe Gewaltbereit-
schaft und dissoziales Verhalten,

2.7 Einzugsgebief sozialräumliche
Zuständigkeit



4

.zfstungsvereinbarun g Au ßenwohn gruppe 1 1 der Leppe rm ü h le

.d des Leistunssangebotes

Regelleistunesansebot / Struktur- und Prozessdaten der Einrichtunq-des Dienstes

Benennung des Leis-
tungsangebotes

$ 35 a SGB VIII - Eingliederungshilfe fiir seelisch behin-
derte Kinder und Jugendliche

$ 4l SGB VIII - Hilfe für junge Volljährige
$ 34 SGB VIII - Heimerziehung in Ausnahmefüllen

Rehabilitation im Rahmen von:
- Schule für lftanke
- Beschäftigungstherapie
- Psychotherapie

Entwicklungsfürderung in allen Lebensbereichen
Eingliederung in die Gesellschaft
Rückkehr in die Herkunftsfamilie

Schulabschluss
Integration in das Berufsleben
Verselbständigung in lebenspraktischen Belangen über ein
viergliedrig abgestuft es Wohnangebot (Innenwohngruppe,
Außenwohngruppe, Betreute Wohngemeinschaft, Beteu-

Rückfühnrng in die Familie oder in einen selbstständigen
Lebensbereich

Ziele der Hilfe gem. SGB
vIn

Unterziele, Teilziele

4.1 Strukturdaten der Einrichtung / des Dienstes

4.1.1 Standortaspelte Die Außenwohngruppe besteht aus einem Haupthaus in
Reiskirchen in der Kirschbergstr. 9 und einer 200 Meter
entfernten Wohnung in der Sonnenstr. l. Beide Wohn-
einheiten befinden sich in einem ruhigen Wohngebiet
des Ortes. Reiskirchen verfügt tiber eine gute Infrastruk-
tur mit vielen Supermärkten, Arztproten, Banken und

einem guten öffentlichen Verkehrsnetz ftir Fahrten nach

Gießen und Gri.inberg. Der Standort ist ca. zwei km von
der Haupteinrichtune Leppermtihle entfernt.

4.1 .2 Organisationsstruktur Die therapeutische Außenwohngruppe 1l verfügt über 7
Plätze im Haupthaus und über 3 Plätze in der angeglie-
derten Wohnung. Unter den insgesamt l0 Bewoh-
ner/innen mit psychischen Störungen befinden sich 3

Personen mit Borderline-Persönlichkeitsstörungen. Für
die Bewohner/innen mit Borderlinestörungen wird we-
gen der besonders aufitendigen Betreuun g ein Zusatz-
entgelt (gesonderte Entgeltvereinbarung) erhoben. Für
diese Zielgruppe wird die Stelle einer/s Fachkranken-
schwester/-pflegers und einer/s Arain/Araes mit einer

% Stelle vorgehalten.
Die WohnsruDDe I I verfiiet somit über 5 YzBetreu-
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erlinnen- Stel len (incl. der/s Fachkrankenschwester/-
pfleger/s), über eine % Psychologen/innen-Stelle und
einetA Arztstelle.
Das Haupthaus und die Wohnung sind als Stufensystem
zu verstehen, d. h. bei Stabilisierung der psychischen
Gesundheit und bei ausreichender Selbständigkeit ist
eine Verlegung in die Wohnung vorgesehen.

Die Betreuung erfolgt in beiden Wohnbereichen ilber
das Gesamttdam. Jedeh Bewohner/in hat eine/n Kon-
taktbetreuer/in. Auch in der Wohnung erfolgt die Ver-
pflegung zunächst über das Haupthaus. Die Wohnung
wird täglich von den Betreuer/innen aufgesucht.
Die Aufgabe der/des Psychologin/en beinhaltet die fach-
lich kompetente Beratung der Mitarbeiter/innen sowie
die Psychotherapie der Bewohner/innen. Die Arztin/der
Arzt ist für die besonderen medizinischen Belange der
Bewohner/innen mit Borderlinestörung zuständig.
Den Wohneinheiten steht zusätzlich der technische
Dienst der Einrichtung zw Verfügung. Die Einrich-
tungsleitung (päd. Leitung und Heimleitung), die Ver-
walhrng, die hägerei gene Märtin-Luther- S chule (Schule
fitr Kranke), eine Reithalle, einReitplatz und die Stal-
lungen (reittherapeutisches Angebot), ein sportpädago-.
gischer Bereich, acht arbeits- und beschäftigungsthera-
peutische Werkstätten und eine Kapelle stehen auf dem
Gel?inde der Leppermtihle zur Verfügung.

4.1.3 PersonelleAusstattung

4.1.3.1 in Heimen /Einrichtungen Der Gruppe I I stehen 4 %Päd. Fachkräfte, I Fachkran-
kenschwester/pfl eger, % Psycholo ge/in, % Ar7' und I
Hauswirtschaftskraft zur Verftigung.
r Gruppenübergreifende therapeutische Angebote: Reit-

therapie, Bewegungstherapie/I\4otopädagogik, Ergo-
therapie, nachschulische Betreuung

' Gruppenübergreifende Bildungs- und Freizeitangebo-
te (siehe Anlase)

4.1.3.2 bei ambulanten Anbietem

4. 1.4 Räumliche Ausstattung Das Haupthaus der Wohngruppe I I ist in einem Zwei-
Familienhaus mit ca. 250 qm untergebracht. Allen Be-
wohner/innen steht ein Einzelzimmer zur Verfügung.
Ztsätzlich existieren ein Wohn- und Freizeittrakt mit
angegliederter Küche und ein separates Betreuer/innen-
Appartement (mit eigener Nasszelle). Für männliche
und weibliche Bewohner gibt es separate Bäder.
Die der Gruppe zugeordnete Wohnung verfügt über ca.

90 qm mit vier Zimmern (drei Jugendzimmer, ein
Wohnzimmer, Ktiche und Bad).

Die Gruppe ist mit einem Kleinbus ausgestattet.
4. 1.5 Emährung/Flauswirtschaft Montags bis freitags erhalten die Bewohner/innen eine

warme Mahlzeit pro Tag durch die Hauswirtschaftskraft



6
ngsvereinbarung Außenwohngruppe 1 1 der Leppermtthle

der Gruppe. An den Wochenenden wird diese Mahlzeit
in Planung, Einkauf und Ausftihrung je nach Fähigkei-
ten unter Anleitung von den Bewohner/innen selbst her-
gestellt. Auswärtig tätige Bewohner/innen erhalten Ver-
pflegungsgeld fitr das Mittagessen. Für die anderen ge-
meinsamen Mahlzeiten kaufen die Jugendlichen und
jungen Erwachsenen abwechselnd selbst ein. Filr die
Reinigung der gemeinschaftlich genutzten Räume ist
während der Woche die Hauswirtschaftskraft zuständig.
An den Wochenendbn wird dies von den Bewoh-
ner/innen in einem Rotationssystem selbst geleistet. Die
Jugendlichenzimmer werden von den Bewohnem/innen
selbst gereinigt, nach Möglichkeit obliegt ihnen auch die
Pflese der eieenen Wlische.

4.1.6 Technischer Dienst/

Fahrdienst filr die Gesamt-

einrichtung

Der Verein für Jugendfürsorge und Jugendpflege ver-
fügt für seine kompletten Leistungsangebote (Lepper-

mühle, Adalbert-Focken-Haus, B erthold-Martin-Haus,
Heilpädagogische Tagesstätte, Erziehungsberatungsstel-
le) tlber einen zentralen Hausmeisterdienst mit insge-
samt 8 Vollzeitstellen mit unterschiedlichen Qualifikati-
onen. Zu denAufgaben gehören:
: Durchftihrung kleinerer Reparaturen
- Renovierung der Bewohner/innen - Zimmer
- Schlüsselverwaltung
- Wartung der Heizungsanlagen
- Reinigung der Außenanlagen
- Wartung der mobilen technischen und elektrischen

Geräte
- Überwachung der Brandschutz-technischen Anlagen
- Durchführung von Umztigen der Bewohner/innen
- Winterdienst
Weiterhin muss der Verein aufgrund der dezentralen
Struktu der Einrichtung die Mobilität der Bewoh-
ner/innen durch einen Fahrdienst sicherstellen. Deshalb
verfügen wir tiber 2 festangestellte Fahrer mit jeweils
einer vollen Stelle sowie über mehrere Zivildienstleis-
tende, die den Fatudienst sicherstellen.
Für den IT- und EDV Support stehen 1,5 Fachkräfte
Systemadministration und für die Pflege der
Außenanla gen 2 Vo ll zeitkraft e Landschaft s gärtner zur
Verfüsune.

4.1.7 Sonstiges r Angehörigengruppe (findet alle vier - sechs Wochen
statt und wird begleitet von jeweils 2 Mitarbei-
terlinnen des,irztlich-psychologischen Dienstes der
Einrichtung)
Aufgaben der professionellen Mitarbeiter sind:
- Psychoedukation: Aulklärung der Familie über die
Natur der Erkrankung)

- Beratung und Einübung des Umgangs mit kritischen
Situationen und Familienvariablen, die sich als
prosnostisch uneünstis erwiesen haben
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- Förderung familiärer Strategien zum Umgang mit
Belastung innerhalb und außerhalb der Familie

Schule ftlr Ikanke mit den Schulabschlüssen in den
Bereichen Lemhilfe, Hauptschule und Realschule
Arbeitstherapeutischer Bereich: Holz- und Metallver-
arbeitung, Gärtnerei, Hauswitlschaft, Bilro, Montage,

4.2 Prozessdaten der Einrichtungen / des Dienstes

4.2.1 Personelle Orga nisation

4.2.1.1 PädagogischeBetreuung Anwesenheit mindestens einer/eines Betreue-

rin/Betreuers rund um die Uhr in Wechselschicht mit
Nachtbereitschaft, tägliche Diensttlbergabe (ca. I -
1,5 Stunden) mittags. Der Regeldienst ftir die päd.

Mitarbeiter/innen beginnt jeweils um 13.00 Uhr und
endet um 14.30 Uhr am nächsten Tag. Von 0.00 Uhr
bis 06.00 Uhr befinden sich die Mitarbeiter/innen in
Nachtschlafbereitschaft . Soweit diö Personalressour-

cen ausreichen, finden tagstiber von 12.00 uhr -
20.00 Uhr (siehe Anlage) Doppeldienste statt. Die
spezifi schen Aufgaben dei Bezugsbetreuer/innen
werden grundsätzlich im Rahmen der Regeldienste
wahrgenommen. Zusätzliche Bedarfe, z. B. ftir Hilfe-
plangespräche, milssen separat eingeplant werden.
Wöchentliche Teamsitzung/Fallbesprechung mit
der/dem zustäindigen Psychologin/en. Wöchentliche
Visite durch die/den zuständigen Heimärz-
tinÄleimarzt.
Dienstplitne werden in Eigenverantwortung des

Teams erstellt.
Eine Hauswirtschaftskraft untersttitzt die pädagogi-
schen Fachlaäfte in jeder Wohngruppe von Mo. bis
Fr. zwischen 8.00 Uhr - 17.00 Uhr.

4.2.1.2. Integrierter Fachdienst . Arztlich./Psycholosischer Dienst (Regelarbeits-
zeit, teilweise mit Rufbereitschaft): Jede Wohn-
einheit wird von Psychologen/innen mit einem
Stellenanteil von 50olo betreut. Diese Betreuung
beinhaltet die fachlich kompetente Beratung der
Mitarbeiter/innen sowie die Psychotherapie der
Bewohner/innen. Außerdem:
- Anwesenheit bei den wöchentlichen Visiten,

Teamsitzungen und Organisationsbespre-
chungen mit der päd. Leitung

Die/der zusätzlich für die Gruppen zur Verfiigung
stehende Xztint/rrn hat im Wesentlichen fol-
gende Aufgaben:
o Psychiatrische Diagnostik und Kriseninter-

vention
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der Behandlung der Bewohner/innen beteiligt
sind.

o Es gibt eine kontinuierliche ärztliche Rufbereit-
schaft ftir die Z.eitenaußerhalb der Regelarbeitszeiten
(also unter der Woehe von abends 17.00 Uhr bis
morgens 08.00 Uhr und am Wochenende rund um die
LJhr). Vier F'rzte wechseln sich ftir die Rufbereit-
schaft im Wochenrhythmus ab. Die ärztliche Rufbe-
reitschaft ist zuständig für:

o Diagnostik(psychiatrischeundmedizinische
Untersuchung)

. Krisenintervention
r Organisation, Vermittlung und Durchführung

von stationtirer Aufnahme
. Psychiatrisch/medizinische Beratung der Be-

treuer/innen
o Gespräche mitKindern/Jugendlichen

Gruppenübergreifender Dienst:
o Nachschulische Betreuung stellt den Bedarf an

Hausaufgabenbetreuung, Nachhilfe und Förde-
rung schulischer Sonderinteressen sicher

o Ereotherapie bietet Beschäftigungsmöglichkeiten
in kreativ-gestalterischer Hinsicht und im Bereich
Werken

. Reittherapie organisiert das reittherapeutische
Angebot

. Motopädaeogik vervollständigt das therapeuti-
sche Gesamtaneebot in bewesungsorientierter
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Hinsicht
. Freizeitbereich: siehe anliegendes Konzept

ÄT Leitung , Ein Teammitglied hat die Funktion der Gruppen-
leitung

, Wichtige Entscheidungen werden in Kooperation
mit den zuständigen Psychologen/innen getroffen

r Aufnahme und Entlassung in Absprache mit der
päd. Leitung

4.2.1.4 Verwaltung , Fallbezogene Aktenverwaltung in der Lepper-
mtihle

, Verwaltung des pädagogischen Budgets in der
Leppermi,thle

' Personalauswahl in der Leppermi.ihle

Sonst Zentralverwaltung über den Verein fi.lr Jugend-
fiirsorge : Finanzbuchhaltung, Abrechnungswesen,
Liesenschaftsverwaltunq, Personal abteilune.

4.2.1.5 TechnischerDienst siehe Punkt 4.1.6

4.2.1.6 Hauswirtschaft siehe Punlt 4.1.5

4.2,1.7 Sonstiges

4.2.2 L,eitlinien der sozialpädagogischen

Methodische Orientierung

4.2.2.1 Leitbild/Leitlinien

L,eistung und deren Umsetzung /

Alle Leistungs.angebote der Leppermilhle sind be-
handlungsorientiert und beinhalten eine interdiszipli-
nlire Zusammenarbeit von pädagogischen, psychothe-
rapeutischen, ärztlichen, schulischen oder sonstigen
rehabilitativen Hilfestellungen. In diesem Sinne ist
das Leistungsangebot als Ergänzung der familiären
Ressourcen zu verstehen. Zunächst soll verhindert
werden, dass eine weitere Chronifizierung der Stö-
rung erfolgt. Gleichzeitig sollen die jungen Men-
schen intensive Unterstützung ftir eine möglichst
altersgemäße Entwicklung erhalten.
In der AWGI I wird zusätzlich bei 3 Bewohner/innen
mit der Borderline- Persönlichkeitsstörung (BPS)
nach den Leitlinien der Dialektisch Behavioralen
Therapie (DBT) nach M. Linehan gearbeitet. Die
Basis der DBT stellt die kognitive Verhaltenstherapie
dar, welche entsprechend modifiziert wurde. Der
wesentliche Unterschied ist die Betonung von
Akzeptanz (ZEN- Philosophig) und Validierung eines
momentan auftretenden Verhaltens, die
schwerpunktmäßige Behandlung von
Verhaltensweisen, welche die Therapie gefiihrden,
die Betonung der Wichtigkeit der therapeutischen
Beziehune und die von dialektischen
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Prozessen. Der BPS liegt eine Störung der
Affektregulation zugrunde, daher wird im Rahmen
der DBT versucht, bislang unkontrollierte Prozesse

sowohl ftir die Patient/innen wie auch filr die
Therapeut/innen berechenbar zu machen.
In einem entsprechenden Fertigkeitentraining
(Skillsgruppe) sowie in der Achtsamkeitsgruppe
sollen den Bewohner/innen spezifi sche Fertigkeiten
zur besseren Kontrolle ihrer enormen
Spannungszustände und zur Emotionsregulation
vermittelt werden. Der pädagogisch organisierte und
strukturierte Alltag der Gesamtgruppe ist dabei
Wesentlich.
Die Betreuer/innen der Wohngruppe sind hierbei
auch als Cotherapeuten/innen untersttitzend tätig.
Zusätzlich dokumentieren die Bewohner/innen
täglich ihren Spannungsgrad, das Vorkommen bzw.
Nicht-Vorkommen selbstverletzender
Handlungsweisen, suizidale Gedanken und
dementsprechend angewendete Skills in einer
Spannungskurve sowie in einer,,Dialy Card" und
besprechen dies täglich mit den Beteuer/innen. Das
Ziel ist" mit padago gischer Unterstützung
Fertigkeiten zu lernen und zu verbessern, mit deren
Hilfe die Bewohner Verhaltens-, Gefilhls- und
Denkmuster verändern können, die zu
Schwierigkeiten und seelischen Belastungen in ihrem
Leben ftihren. Auch Fertigkeiten zur Achtsamkeit
sich selbst und anderen gegentiber sollen gelernt
werden.

4.2.2.2 Umsetzung

Aufrrahmeverfahren duich die pädagogi-

sche Leitung der Einrichtung

Telefonische oder schriftliche Anfrage an die päd.

Leitung der Einrichtung
Auswertung der vorhandenen Informationen
Auswahl einer/s Aufrrahmekandidatin/en
Vorstellungsgespräch unter Beteiligung der El-
tern/Angehörigen, Jugendamt (eventuell Fachper-
sonal der betreuenden psychiatrischen Klinik)
Berücksichtigung der/s Kandidatin/en auf einer
Warteliste
Einwöchiges Probewohnen des Jugendlichen (im
Regelfall in zeitlichem Zusammenhang mit einem
freien Platz)
Aufnahme im Einverständnis von Jugendli-
chen/Angehörigen, Kostenträger und den beteilig-
ten Gremien der Einrichtung (päd. Leitung, zust?in-

digelr Psychologi nl e, pädagogisches Team der
Wohngruppe)
Aufnahme in eine A
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.f- -
durch heiminteme Verlesune möslich

ffif,,i[f[cesundheit Die Aufsichtspflicht gemäß den gesetzlichen Rege-
lungen ist in den Wohngruppen durch eine Betreuung
über 24 Stunden gewährleistet; in der Wohnung im
Rahmen der Rufbereitschafr
Die gesundheitliche Ftlrsorge ftlr somatische Erkran-
kungen erfolgt ilber die freie Wahl einer/s Hausärz-
tin/flausaraes. Di e/der Heimärztin/Heimarzt s i nd fttr
die psychiatrische Problematik der Bewohner/innen
zuständis.

Gestaltung der Beziehung/emotionalen
Ebene

In allen Wohngruppen besteht ein Kontakterzie-
her/innen-System. Es finden individuelle Oesprächs-
angebote statt. Wichtig ist dabei der Aufbau eines
Vertrauensverhältni sses unter Wahrun g des individu-
ellen Verhältnisses von Näihe und Distanz und die
Vermittlung von Kontinuität und Stabilität in den
Beziehungen. Die jeweilige Persönlichkeitsstruktur
der/des Einzelnen wird unter Berücksichtigung des

Störungsbildes und der individuell einzuschätzenden
Problematik einer/eines jeden Jugendlichen bzw.
jungen Erwachsenen watrgenommen. Seine/ ihre
Einzigartigkeit wird gewahrt und gefestigt, Interessen
und Neisunqen werden eefiirdert.

Gestaltung des Alltags Alle notwendigen Hilfsangebote der Bewohner/innen
werden über das jeweils zuständige Team von Päda-
gogen/innen und PsychologeMnnen durch die Erar-
beitung eines individuellen Hilfeplans koordiniert.
Die pädagogische Konzeption legt Wert auf einen
möglichst stnrkturierten Tagesablauf mit schulischen
oder arbeitstherapeutischen Anforderungen im Vor-
mittagsbereich und gezielten Einzelmaßnahmen im
Nachmittagsbereich. Diese Maßnahmen können fol-
gende Bereiche umfassen:

' Psychotherapie
, Reittherapie
, Motopädagogik/Sport
r Ergotherapie
, nachschulische Betreuung

' Freizeitpadagogische Maßnahmen
Die Jugendlichen werden in alle Abläufe des Grup-
penalltags wie Einkaufen, Kochen, Waschen und
Reinigung des Hauses, organisiert über ein Rotati-
onsverfahren, mit einbezogen. Bei der konkreten
Ausgestaltung des Alltags werden die Jugendlichen
gegebenenfalls durch einen Tages- bzw. Wochenplan
unterstützt.

Gestaltung der Freizeit Aufgrund ihrer Störung benötigen die meisten Ju-
gendlichen strukturierende Unterstützung und Moti-
vationshilfen bei der Ausgestaltung ihrer freien Zeit.
So findet Freizeit zunächst innerhalb der Wohngrup-
pen und in ihrem sozialen Umfeld statt. In vielen
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Wohngruppen sind separate Freizeiträume vorhan-
den. Außerdem fi nden jätrliche Gruppenfreizeiten
statt.
Andererseits stehen allen Bewohner/innen zusätzlich
die zentralen Freizeitangebote der Einrichtung offen
(vgl. Punkt Gestaltung des Alltags). Zusätzlich wer-
den gruppentibergrei fende Ferienfrei zeiten an gebo -

ten.
Einrichtungsbezo gene Freizeitangebote sol len durch

die Wahrnetonung extemer Möglichkeiten ergänzt

werden.
Gestaltung der schulischen und berufli-
chen Förderung und des nachschulischen
Bereichs

Die Wahmehmung dieser Leistungen erfolgt in enger

Kooperation mit der trägereigenen Martin-Luther-
Schule, dem heimeigenen Bereich der Arbeis-
trainingsmaßnahmen, filr die es eigene Leistungsver-
einbarungen gibt und dem Bereich der nachschuli-
schen Betreuuns (vel. Punkt 4.2.1.2\.

Beteiligung der Kinder und Jugendlichen Alle Entscheidungen, die den individuellen Behand-

Iungsplan bzw. den Rehabilitationsprozess betreffeh,
werden mit den Bewohner/innen in Einzelgesprächen
und im Rahmen der Hilfeplangespräche abgeStimmt.
Grundsätdiche Planungen und.Vorhaben der Wohn-
gruppe erfolgen durch regelm2ißig stattfindende
Gruppengespräche.
Gruppentibergreifende Beteiligung der Bewoh-
ner/innen wird durch den Heimrat sicher gestellt.
Der Heimrat setzt sich zusammen aus gewählten Ver-
treter/innen aller Wohngruppen. Aus dem Kreis der

Vertreter/innen werden der/die Heimsprecher/in und

3 Vertreter/innen gewählt. Dem Heimrat steht eir/e
Vertrauenspädago gelin unterstützend zur Seite. So-
wohl die Sprecher/innen als auch der/die Vertrauens-
pädagoge/in nehmen an gesonderten Fortbildungen
(2. B. Angebote des LJA) teil. Die Bewohner/innen
können sich mit allen Fragen, Problemen und Be-
schwerden - auch mit eigenen Ideen und Anregungen

- an den Heimrat wenden. Zwischen dem Heimrat
und der päd. Leitung gibt es regelmäißige und anlass-

bezosene Gespräche.
Einbindung des familiären Umfeldes Die Einbindung der Eltern und Angehörigen erfolgt

durch regelmäßige Gespräche mit den Betreuer/innen
und den Psychologen/innen in individuell festgesetz-

ter Frequenz (mindestens einmal im Vierteljahr).
Eine weitere Möglichkeit der Einbindung des famili-
ären Umfeldes ist durch die Teilnahme an der Ange-
hörigengruppe möglich (vgl. 4.1.7).
Für Beschwerden von Eltern ist die päd. Leitung zu-
ständig. Darüber hinaus können sich Eltern mit ihren
Beschwerden auch an den Vorstand wenden.

Krisenintervention l. Die Krisenintervention von einzelnen Bewoh-
ner/innen erfolet in einem abgestuften System:
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:

r Intensivierungvon Betreuungsgesprächen
r Therapeutisch intensivere Betreuung (2. B. Ver-

haltensanalysen besprechen, Anwendung von
Skills untersttltzen)

, MedizinischverstllrkteÜberwachung
. Bei suizidaler Krise ggf. Wundversorgung durch

chirurgische Praxis in der Nähe oder Klinik
r Entlastung in Schule oder Arbeit
r Entlastung in Haushaltsaufgaben des Alltags
r Information an Angehörige und fallzuständiges

Jugendamt
, Krisenintervention durch die Kinder- und Ju-

gendpsychiatrie des Universitätsklinikums Gießen-
Marburg oder in der Vitos-Klinik Gießen

Z. Die Kriseninterventiori bei Konflikten von Bewoh-
ner/innen untereinander wird wie folgt gehandhabt:

D Lösulgsorientiertes Gespräch der/s Betreuerin/s
mit den Beteiligten

r DurchführungeinesGruppengesprächs
r Bearbeitung der Problematik im Team und der

Supervision
r Dokumentation des Vorgangs im Gruppenbuch

und in den Einzelfallakten
r In Absprache mit den PsychologerVinnen und der

päd. Leitung zuständiges Jugendamt und Eltem
informieren

r EinbeziehungzusätzlicherHilfestellungendurch
exteme Stellen wie z. B. Erziehungsberatungs-
stelle, Drogenberatung, psychiatrische Klinik etc.

Die Auflishrngen sind von oben nach unten als Rang-
lolee der Konfliktbewältieune zu verstehen!

Beendigung der Hilfe und Nachbetreuung Für die Beendigung der Maßnahme existieren unter-
schiedliche Mö glichkeiten:
r Eiruichtungsinterne Verlegung in ein weiterfüh-

rendes Wohnkonzept (2.B. betreute Wohngemein.
schaft)

, Rückführung in die Heimatregion bzw. Integration
in das familiäre Umfeld nach Erreichen eines oder
mehrerer Verselbsttindi gungsab schnitte

, Weitervermittlung in ein weiterführendes, in der
Regel erwachsenenspezifi sches Wohnkonzept

, Entlassung aus der Einrichtung aufgrund gravie-
render Regelverstöße

, Häufung der Selbstverletzungen, die chirurgisch
versorgt werden mtlssen
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,{""nlinien der diagnostischen, therapeutischen und medizinischen Leistung

sowie deren Umsetzung / methodische Orientierung

4.2.3.1 tcitbild/Leitlinien D ie zentral e Zielsetzun g al I er diagno sti schen,

psychotherapeutischen und medizinischen Maß-
nahmen liegt in der Verbessemng und Stabilisie-
rung des Gesundheitszustandes der betreuten Ju-
gendlichen sowie der Ermöglichung einer persön-

lich sinnvollen und befriedigenden Lebensftih-
rung.
Den betreuten Jugendlichen (und ihren Angehö-
rigen) kommt eine aktive Rolle in der Behand-
lung zu. Aufgrund möglichst umfassender Infor-
mation und Aufklärung sollen sie alle wesentli-
chen Entscheidungen der Behandlung mittreffen
und mitFagen.
Alle diagnostischen, psychotherapeutischen und
medizinischen MalJnahmen sind integriert in ein
timfassendes Betreuungs- und Behandlungskon-

4.2.3.2 Umsetzung

Organisatorische Einbindung Für die Wohngruppe ist ein/e psychologischer/e
Psychotherapeut/in zuständig, der/die sowohl die
Psychotherapie der betreuten Jugendlichen durch-
ftihrt als auch die fachliche Beratung der pädago-
gischen B etreuer/innen gewälrleistet. Alle Psy-
chologen/innen im Heimbereich der Leppermühle
arbeiten als Psychotherapeuten/innen und sind

Mitglieder des ärztlich-psychologischen Dienstes.
Sie sind in diesem Sinne jeweils mit einemVz
VZA den Gruppen zugeordnet. Supervision der
Teams findet unabhängig davon mit externen Su-
pervisor/innen statt.
Die Zusammenarbeit mit dem pädagogischen
Team erfolgt in täglichem informellem Informa-
tionsaustausch und in wöchentlichen Teambe-
sprechungen.
Die psychopharmakologische Behandlung sowie
die damit verbundenen Kontrolluntersuchungen
werden jeweils von einer/m Arztin/Arztbzw.
Fachärain/F acharzt durchgeführt bzw. veranlasst.

Eine wöchentliche Visitenbesprechung unter
Teilnahme von ArztinlArzt, Pädagogen/innen und

Psychologen/innen stellt eine regelmäßige Über-
prüfung der Behandlungsmaßnahmen und -
erfordernisse aufgrund möglichst umfassender
Beobachtungen sicher. 

..

Es besteht eine Kooperation mit fuztinnen/ Arz-
ten und Kliniken der Reeion. insbesondere mit

l.

3.

4.
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der Klinik flir Kinder- und Jugendpsychiatrie des

Universitäskl inikums G ießen-Marburg.
tflffinostischesVorgehen l. Da die betreuten Jugendlichen meist unmittelbar

(oder mit geringer Verzögerung) aus einer statio-
nären psychiatrischen Behandlung hier aufge-
nornmen werden, liegen in der Regel bei Auf-
nahme ausreichende diagnostische Befunde vor.

2. Routinemäßig werden die in therapeutischen Ge-

sprächen sowie in Wohngruppe , Schule oder Ar-
beitstraining gemachten Beobachtungen zu einer
Einschätzung des Gesundheitszustandes integ-
riert.

3. Spezifische diagnostische Erhebungen werden je
nach Erfordernis von der/dem zuständigen Psy-

chologin/en bzw. ArztinlArzt initiiert bzw.
durcheefiihrt.

Therapieverfahren und Ind ikation Im Rahmen einer kontinuierlichen gesprächspsycho-

therapeutischen Begleitung der Patient/innen werden
Verfatuen eingesetzt, die sich z. B. in der Behand-
lung schizophrener Psychosen und von Borderline-
Persönlichkeitsstörungen bew?ihrt haben:
- Trainingvonkognitiver'Leistungsfühigkeit, Prob-

lemlöseftihigkeit und sozialer Kompetenz
- PsychoedukativeVermittlungvonlnformationen

über alle Aspekte der Krankheit und Behandlung
- Erarbeiten von Strategien zum konstruktiven

Umgang mit Stress und weiterbestehenden Sym-
ptomen

- Orientierung an DBT-Grundannahmen (Bsp.
Skills- und Achßamkeitsgruppen, Fi.ihren einer

,,Diary- Card" zur besseren Selbstbeobachtung,
etc)

Indikationen werden von den zuständigen Ärz-
ten/innen bzw. Psychologen/innen gestellt.

Therapieevaluation Schriftliche Dokumentation der Therapieverläufe in
gesonderten Therapieakten; darüber hinaus verft.igen
wir über kein gesondertes Evaluationsverfahren. Es

ist beabsichtigt, im Rahmen der Qualitätsentwick-
lungsvereinbarung ein entsprechendes Konzept zu
erarbeiten.

4.2.4 Kooperation

4.2.4.1 Schulen Kooperation mit:
, der Martin-Luther-Schule
, der Gesamtschule Busecker Tal
r Gesamtschule Reiskirchen
, mit den weiterführenden Gymnasien und berufs-

bildenden Schulen in Gießen
4.2.4.2 Ausbildungsstätten Ausbildung im Regelfall über den2. Ausbildungs-

markt in Kooperation mit der Agentur ft.ir Arbeit und
dem Jobcenter Gießen. In diesem Sinne existiert eine
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enge Kooperation mit:
, ZAUG
r PAr{
, BBW-Karben
, Gemeinniltzige Schottener REHA
r Jugendwerkstatt Gießen
, Lebenshilfe Gießen

4.2.4.3 Örtlichesund/oderFallzustän-

diges Jugendamt

Die Einrichtung hat einen bundesweiten Bezug. Den-
noch wird eine enge Kooperation mit dem örtlich
zuständigen Jugendamt (Landkreis Gießen) ge-

witnscht und oraktiziert.
4.2.4.4 Sonstige

(lnterne/externe)

Enge Kooperation mit der Klinik ftir Kinder- und
Jugendpsychiatrie des Universittitsklinikums Gie-
ßen- Marburg
Verbände und lnstitutionen der sozialen Infrastruk-
tur

4.2.4.5 Sozialraum Aufbau und Pfl ege nachbarschaftlicher Beziehun-
gen
Kirchengemeinden
Gemeindeverwaltungen und sonstige örtliche Insti-
tutionen
Familienbildungsstätte in.Buseck
Handwerker und Betriebe zur Aquirierung von
Praktikums- und Ausbildunesplätzen

6

4.2.s Interne Reflexions- und Qualitätsaspekte

4.2.5.1 DefinitionfachlicherStan-
dards und hozeduren

Ftir alle Betreuungsbereiche der Leppermühle ist eine
interdisziplinäre Zusammenarbeit von Pädago-
gen/innen, Psycholo ger/innen, Araen/innen und an-
deren Fachdiensten maßgebend. In direktem Kontakt
zu den Bewohner/innen sowie in den Teamgesprä-
chen beteiligen sich diese unterschiedlichen Diszipli-
nen an der Förderung der jungen Menschen mit ihren
ieweilisen Komoetenzen.

4.2.5.2 Besprechungsstruktur Tägliche Übergabebesprechung
Wöchentliche Teamsitzung mit der/dem Psycholo-
gin/en
Teilnahme an monatlichen Gruppenleiterkonferen-
zen mit der Einrichtungsleitung
Wöchentliche Fallkonferenzen mit den zuständigen
Psycholog/innen und Arzten

4.2.5.3 Inteme Dokumentation und

Berichtswesen

Die Struktur der Falldokumentation stellt sich wie
folgt dar:
Ftihrung von Gruppenbüchern zur Dokumentation
des Tagesgeschehens
Dokumentation der Entwicklungsverläufe, der
halbjährlichen heilpädagogischen Behandlungsplä-
ne. der Hilfeplanprotokolle, tirztlicher Gutachten
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und sonstiger Schriftverkehr erfolgt parallel in der

Fallakte der Gruppe und in der Akte der Heimver-
waltung. Nach Beendigung der Maßnahme werden

diese Akten zur Archivierung zusammengeftihrt

und Dopplungen vernichtet
, In den Akten der Psychologen/innen werden die

Therapieprotokolle dokumentiert. Und diese unter-

liegen einer besonderen Geheimhaltungspflicht und

sind ftir andere Mitarbeiter nicht zugZinglich

, Dokumentation von Vorkommnissen durch Akten-
vermerke, in Absprache mit der Heimleitung Be-
richt an das fallzust?indige Jugendamt

, Medikamentendokumentation auf Kurvenblättern
mit Dokumentation der Ausgabe der Medikamente

4.2.5.4 Qualitätsmanagement
Verfahren, Prozesse

Im Sinne eines Stufenplans ergibt sich das Quali-
tätsmanagement der Einrichtung in folgender Reihen-
folge:
r Kollegialberatung
r Beratung der pädagogischen'Mitarbeiter/innen

durch interne Psycholo genlinnen der Einrichtung
r BeratungderpädagogischinMitarbeiter/innen

durch externe Supervisor/innen
r konzeptionelle Weiterentwicklung
r interne und externe Fortbildung

' Aufbau eines Beschwerdemanagements im Ratr-

men der Oualitätsennvicklungsvereinbarung

4.2.6. Umsetzung des Schutzauftrages gemäß $ 8a SGB VIII
Aufgabenstellung ft.ir Jugendamt und Freien Träger

4.2.6.1 Zust?indigkeiten beim Frei-
en Träger

Das nachfolgend dargelegte Schutzkonzept zum $ 8a

SGB VIII bezieht sich auf von uns betreute Kinder
und Jugendliche und deren Familien. Hinweise von
Kindeswohlgefiihrdung zu nicht von uns betreuten
jungen Menschen geben wir direkt an die zuständigen
Jugendämter weiter.

Die Aufgaben des Schutzauftrages werden in allen
Betreuungsformen der Leppermühle durch das jewei-
lige Team der pädago gischen Mitarbeiter/innen wahr-
genommen.
Die inteme insoweit erfahrene Fachkraft ist der/die flir
die Gruppe zuständige Psycholog elin bzw.
ArztlArztin.
Auf Leitungsebene ist die päd. Leitung ftir die Ent-
scheidung der Informationsweitergabe an das Jugend-
amt zuständig.

4.2.6.2 Schutzkonzept der Einrichtung
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Methoden zur Abschät-
zung des Geftihrdungsrisi-
kos

l. Allen Hinweisen auf Kindeswohlgefährdung der

Kinder müssen die pädagogischen Mitarbei-
ter/innen der Wohngruppe nachgehen. Als Orien-
tierung dient die Liste von Anhaltspunkten in den

Handreichungen der kommunalen Spitzenverbän-
de vom I1.12.06.

2.
2.a) Lie g! ein Verdacht auf Kinderwohl gefdhrdung

vor, so muss dari,iber unverzilglich im Team der
Pädagogen/innen der Gruppe unter Hinzuziehung
der internen insoweit erfahrenen Fachkraft eine

Risikoabschätzung stattfi nden und notwendige
Schritte, wte z. B. Gespräch mit den Eltem, Ein-
bezug von externen Stellen (Beratungsstellen,
Klinik) eingeleitet werden.
Die insoweit erfahrenen Fachkräfte haben die
Aufgabe, die päd. Leitung der Einrichtung über
die Ereignisse und die angedachten Maßnahmen
umgehend zu unterrichten.

2.b) Sollte nach der oben beschriebenen Risikoabwä-
gung weiterör Beratungsbedarf bestehen, können
abh2ingig von der Art der Kindeswohlgeführdung
externe insoweit erfahrene Fachkräfte analog der
alrituellen Liste der Jugendtimter von Stadt und

Landkrcis Gießen hinzugezogen werden. In aller
Regel sollen sie hinzugezogen werden, wenn sich
Verdachtsmomente gegen Mitarbeiter/innen des

Trägers richten. Die Verantwortung hierftir liegt
bei den internen insoweit erfahrenen Fachkräften
in Abstimmung mit der päd. Leitung. Die Fallbe-
ratungen werden in anonymisierter Form entspre-

chend den Vorgaben von Datenschutz nach $$ 6l
bis 65 SGB VIII durchgeftihrt.

3. Sobald die Abwendung von Kindeswohlgeftihr-
dung in eigener Regie nicht mehr möglich oder
verantwortbar ist, wird das fallzuständige Jugend-
amt sofort unterrichtet.

4. Bei akuter Kindeswohlgeftihrdung ist sofort die
insoweit erfahrene Fachkraft mit einzubeziehen
und das zust?indige Jugendamt telefonisch und
schriftlich durch die fallzuständige Fachkraft zu
unterrichten

4.2.6,2.2 Einbeziehung und Einwir-
kung auf Eltern / Perso-
nensorgeberechti gte, Kin-
der und Jugendliche

Die Personensorgeberechtigten werden immer sobald
wie möglich über den Verdacht auf Kindeswohlge-
ftihrdung unterrichtet, soweit dadurch, wie z. B. bei
sex. Missbrauch innerhalb der Kindsfamilie oder bei
Befürchtung einer Entfiihrung oder eines erweiterten
Suizids nicht das Wohl des Kindes zusätzlich eef?ihr-
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det ist.
Die zuständigen pädagogischen Mitarbeiter/innen und

die inteme insoweit erfahrene Fachkraft erörtern mit
den Eltern und dem Kind die notwendigen Schritte
zur Abwendung der Kindeswohl geQihrdung. Inner-
halb dieser Erörterung wird festgelegt, wer wann eine

Überprtifung der notwendigen Maßnahmen durch-
ftihrt.

4.2.6.2.3 Information des Jugend-
amtes

Sollte sich der Verdacht auf Kindeswohlgefährdung
bestätigen oder die notwendigen Maßnahmen nicht
angenornmen bzw. nicht ausreichend sein und ist eine

Abwendung dieser Geftihrdung im Rahmen der Mög-
lichkeiten der Einrichtung Leppermühle nicht mög-

lich, wird das fallzuständige Jugendamt durch die
interne insoweit erfahrene Fachkraft zunächst telefo-
nisch und anschließend schriftlich unter Verwendung
des Mitteilungsbogens unterrichtet. Die Untenichtung
kann ersatzweise auch durch die päd. Leitung erfol-
gen.
Bei alarter Kindeswohlgeftihrdturg wird das Jugend.
amt ih oben beschriebener Weise sofoft untenichtet.
Außerhalb der der Dienstzeiten des Jrigendamtes ist
die Polizei zu verstäridigen.

4.2.6.3 Dokumentation Die Vorgänge und Handlungsschritte werden detail-
liert in der Fallakte dokumentiert.

Eignung der Mitarbeiter I
innen

Alle Mitarbeiter/innen müssen bei der Einptellung ein
erweitertes polizeiliches Führungszeugnis nach $ 30 4
Abs. l, des Bundeszentralregistergesetzes (BZRG)
vorlegen. Die Vorlage des Führungszeugnisses wird
alle drei Jahre wiederholt.
Der Verein filr Jugendfürsorgg ermöglicht und unter-
sttitzt bei den pädagogischen und therapeutischen
Mitarbeiter/innen der Leppermühle die Wahrnehmung
von Fortbildungsangeboten zum Thema Kindeswohl-
gefiihrdung. Der Träger informiert alle Mitarbei-
terlinnen über diese Vereinbaruns.

4.2,6.5 Kooperation und Evaluati-
on unter Berücksichtigung
des Datenschutzes

Ein Jalu nach Abschluss dieser Vereinbarung findet
2wi schen den Vertragspartnern ein Auswertungs ge-

spräch über die Verfahrensabläufe bei Verdachtsftillen
von Kindeswohlgeführdung statt mit dem Ziel, ggf.
eine Verbesserung der Risikoabwägung bzw. Verän-
derunqen der Verfahrensabläufe vorzunehmen.

- ..!Hrt


